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1 Einleitung 
Mit dem Merkblatt wird die Verrechnung geregelt von Material für VM-Massnahmen betreffend der 
Einsatzpläne und Verkehrsmanagementpläne auf der Nationalstrasse. 

 

2 Grundsätze aus der Störfallverordnung (StFV) 
Der Inhaber eines Verkehrswegs hat beim Treffen der allgemeinen Sicherheitsmassnahmen insbesondere 
die folgenden Grundsätze zu berücksichtigen: 

 den Verkehrsweg mit den erforderlichen sicherheitstechnischen Einrichtungen ausrüsten sowie die 
erforderlichen baulichen, technischen und organisatorischen Schutzvorkehrungen treffen; 

 den Verkehrsweg mit ausreichenden Warn- und Alarmeinrichtungen ausrüsten 
 

3 Kostenteilung für die Streckenausrüstung 
Bei der Kostenteilung für die Streckenausrüstungen im regulären Betrieb für Ereignissituationen: 

 gilt generell das Territorialprinzip für die Finanzierung der Streckenausrüstung! 

Gemäss Praxis im Verkehrsmanagement und in der Einsatzplanung sind die erforderlichen 
Streckenausrüstungen inkl. das Signalisationsmaterial durch den jeweiligen Inhaber des Verkehrswegs auf 
dem das Material resp. die Signalisationsausrüstung eingesetzt wird, anzuschaffen. Das 
Signalisationsmaterial wird nur auf Antrag einer Blaulichtorgansiation oder des Betreibers im Sinne einer 
Erstinvestition durch den Inhaber angeschafft. Der Betrieb und Unterhalt dieser Signalisationsausrüstung 
wird anschliessend durch den Antragsteller getragen. Die Anordnung und der operative Betrieb der 
Ausrüstungen werden mittels Einsatzplänen (für Ableitungen und lokale Umleitungen durch die Polizei) 
sowie Verkehrsmanagementplänen (nationale und regionale Umleitungen) geregelt.  

Das Material und die Anforderungen für die Signalisation bei Ereignissen durch die Polizei (Erstintervention) 
muss nicht der SN 640 885 (Signalisation von Baustellen auf Autobahnen und Autostrassen) entsprechen, 
da sich diese Norm nicht auf solche Situationen bezieht und somit hier keine Gültigkeit hat.   

Falls, ausgelöst durch ein ASTRA-Projekt, eine Veränderung der Signalisationsausrüstung oder eine 
Erneuerung erforderlich wird, oder sich die normativen Vorgaben ändern, übernimmt das ASTRA auf Antrag 
hin erneut die Kosten für diese Signalisationsausrüstung im Sinne einer Erstinvestition. 

 


